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Nationaler Aktionsplan

Hassdelikte – das ist notwendig    
 
Der Nationalrat hat die Bundesregierung aufgefordert, einen Nationalen 
Aktionsplan gegen Hasskriminalität vorzulegen (Entschließung 27.03.025, 
8/E XXVIII. GP NR). Was sollte dieser jedenfalls beinhalten?

Ü Zuallererst muss der Gesetz­ge­
ber ohne jeden Zweifel klarmachen, 
dass Hassdelikte gegen besonders ver­
wundbare Bevölkerungsgruppen in 
keiner Weise geduldet und mit aller Här­
te des Rechtsstaates verfolgt werden. 
Bisher stehen auf solche Hasskriminali­
tät die gleichen Strafen wie für Aller­
weltskriminalität. Ein Hassmotiv ist 
lediglich ein Erschwerungsgrund unter 
vielen, der innerhalb des gleichen Straf­
rahmens für eine etwas erhöhte Strafe 
sorgen soll, aber allzuoft übersehen 
wird und keine Berücksichtigung, ja 
nicht einmal Erwähnung, findet.

Eigener Tatbestand Hasskriminalität

Es muss daher für Hasskriminalität ein 
eigener Tatbestand („Hassmotivierte 
Straftaten“) her, der die Höchststrafen 
für alle Straftaten spürbar erhöht, 
wenn sie aus Hass gegen (auf Grund 
Rasse, Hautfarbe, Sprache, Religion, 
Weltanschauung, Staatsangehörigkeit, 
Abstammung, nationaler oder ethni­
scher Herkunft, Geschlecht, Behinder­
ung, Alter oder sexueller Ausrichtung) 
besonders verwundbare Bevölkerungs­
gruppen begangen werden. 

So sollte beispielsweise für über ein 
Jahr fortgesetzte Gewaltausübung ge­
gen Kinder oder gegen wegen Gebrech­
lichkeit, Krankheit oder einer geistigen 
Behinderung  wehrlose Personen sowie 
unter umfassender Kontrolle des Opfers 
oder erheblicher Einschränkung dessen 
autonomer Lebensführung statt bis zu 
15 Jahren (§ 107b Abs 4 StGB) lebens­

lang oder 10 bis 20 Jahre angedroht 
werden. Oder für eine hassmotivierte 
Vergewaltigung („corrective rape“) statt 
bis 10 Jahre (§ 201 Abs 1 StGB) bis 15 
Jahre, bei besonderer Erniedrigung 
oder qualvoller Begehung statt bis 15 
Jahre (§ 201 Abs 2 StGB) 10 bis 20 oder 
lebenslang und bei Tod des Opfers 
zwingend lebenslang. Für leichte Kör­
perverletz­ung (Verletzungen mit 
weniger als 25 Tagen Heilungsdauer) 
sollte bei Hassdelikten (so wie bereits 
jetzt bei leichten Körperverletzungen 
an Verkehrsmittelkontrolleuren, 
Gesundheitspersonal und Feuerwehr­
leuten) statt bis 1 Jahr (und Bezirks­
gerichtszuständigkeit) (§ 83 Abs 1 & 2 
StGB) bis 2 Jahre (und Landesgerichts­
zuständigkeit) stehen. Ein eigener Tat­
bestand der Hasskriminalität schärft 
zudem das Bewusstsein der Strafver­
folgungsorgane (Kriminalpolizei, Staats­
anwaltschaften, Gerichte) für Hassdelik­
te, die dadurch im gesamten Verfahren, 
beginnend mit der Anzeige oder dem 
sonstigen Bekanntwerden einer Tat, 
stets auch das Vorliegen des Tatbe­
standmerkmals eines Hassmotivs zu 
prüfen haben. Dann kann es nicht 
mehr vorkommen, dass Hassmotive 
völlig ausgeblendet werden und nicht 
einmal in der Hauptverhandlung im 
Gerichtssaal zur Sprache kommen. 
Auch der Europäische Gerichtshof für 
Menschenrechte (EGMR) hält es für 
erforderlich, Hassdelikte als solche 
unter Strafe zu stellen und anzuklagen 
(Identitoba et. al. v Georgia 2015 par. 
67, 77; Bednarek et. al. v Poland 2025 
par. 88f, 95-97 

Entwürdigendste  
Erniedrigungen straflos

Beschimpfungen, Verspottungen und 
körperliche Misshandlungen ohne Ver­
letzungsfolgen sind in Österreich über­
haupt geradezu lächerlich bestraft. Die 
Höchststrafe beträgt drei (!) Monate (!) 
(§ 115 StGB). Wenn es sich um Hassde­
likte handelt, muss man die Täter zwar 
nicht (wie sonst) selbst anklagen (mit 
allen Kostenfolgen, wenn sie freige­
sprochen werden) sondern verfolgt die 
Staatsanwaltschaft (mit Ermächtigung 
des Opfers) (§ 117 Abs 3 StGB). Bei Be­
schimpfung und Verspottung aber (auch 
bei Hassdelikten) nur dann, wenn diese 

„geeignet sind, den Verletz­ten in der 
öffentlichen Meinung verächtlich zu 
machen oder herabzusetzen“ (§ 117 
Abs 3 StGB). 

Und Beschimpfungen, Verspottungen 
und körperliche Misshandlungen ohne 
Verletzungsfolgen sind überhaupt keine 
(!) Kriminalstraftat, wenn sie nicht vor 
mindestens drei unbeteiligten Personen 
begangen werden (§ 115 Abs 2 StGB). 
Wird etwa eine Gruppe von 10 Personen 
homophob beschimpft oder verspottet 
und sind nicht mindestens drei unbetei­
ligte (nicht beschimpfte oder verspotte­
te) Personen anwesend, interessiert das 
Hassdelikt keine Kriminalpolizei, keine 
Staatsanwaltschaft und kein Strafgericht. 

Das Gleiche gilt sogar für körperliche 
Misshandlungen, die keine Verletzungs­
folgen (Gesundheitsschädigung) nach 
sich ziehen. Dazu zählen beispielsweise 
Anspucken, Ohrfeigen, Schläge, Stoßen, 
Haare abschneiden oder rasieren (etwa 
im Schlaf), Überschütten mit Fäkalien, 
Anurinieren, Verabreichen von Schlaf- 
und Betäubungsmitteln oder Abführ­
mitteln sowie Zufügen von Schmerzen, 
die die Dauer der körperlichen Einwirk­
ung nicht überdauern. Derartige entwür­
digendste Erniedrigungen interessieren 
keine Kriminalpolizei, keine Staats­
anwaltschaft und kein Strafgericht 
solange sie nicht vor mindestens drei 
(von Opfern und Tätern verschiedenen) 
Unbeteiligten stattfinden. Und selbst 
dann beträgt die Höchststrafe drei (!) 
Monate (!). All das auch, wenn es sich 
um Hassdelikte handelt. 

Der betreffende Tatbestand (§ 115 
Strafgesetzbuch) ist auch noch ver­
harmlosend als „Beleidigung“ bezeich­
net. Das gehört in „Verletzung der per­
sönlichen Integrität“ geändert und, 
zumindest bei Hassdelikten, die Straf­
drohung (bspw. auf bis drei Jahre) 
angehoben sowie die Einschränkung 
auf Begehung vor zumindest drei 
Unbeteiligten gestrichen. Und die Ver­
folgung durch die Staatsanwaltschaft 
muss in allen Fällen von Hassdelikten 
festgelegt werden; ohne Rücksicht dar­
auf, ob die Beschimpfung oder Ver­
spottung geeignet sind, das Opfer „in 
der öffentlichen Meinung verächtlich 
zu machen oder herabzusetzen“.

F
ot

o:
 M

ar
co

 B
ia

n
ch

et
ti

 (
u

n
sp

la
sh

) 



3JusAMANDI 04/2025WWW.RKLAMBDA.AT

Maxingstraße
22-24/4/9
A-1130 Wien

www.graupner.at
E-Mail: hg@graupner.at

Dr. Helmut 
Graupner
 Rechtsanwalt, Verteidiger in Strafsachen

Präsident Rechtskomitee LAMBDA (RKL), Co-Präsi-
dent Österr. Gesellschaft für Sexualwissenschaften 
(ÖGS), Co-Coordinator der European Commission 
on Sexual Orientation Law (ECSOL), Member of 
the World Association for Sexual Health (WAS).  

In Kooperation mit Kanzleien in Amsterdam–
Berlin–Bogotá–Genf–Jerusalem Kapstadt–London–
Paris–Stockholm–Sydney–Toronto–Vancouver

HG Telefon/Fax 
+43(1) 876 6112
Mobiltelefon +43
(0)676/309 47 37 

the new 
neil curtis 

project:
LAYERS! 

patreon.com/neilcurtis

see how a model gets coated 
in paint in many, many layers!

GET 1-2 NEW PHOTOS EACH DAY!

How far will we go? Find it out!

sponsoren

EU-Gerichtshof

Verpflichtung zur 
Angabe des 
Geschlechts beim 
Fahrscheinkauf 
unzulässig
 
Der Gerichtshof der Europäischen 
Union (EuGH) hat im Fall Mousse 
(C-394/23) ausgesprochen, dass 
Verkehrsunternehmen es nicht zur 
zwingenden Voraussetzung des 
Erwerbs eines Tickets machen  
dürfen, dass Passagiere ihr Ge
schlecht bzw. ihre Geschlechts
identität angeben. 

Ü Der Verband Mousse beanstandete 
bei der französischen Behörde für den 
Schutz personenbezogener Daten (CNIL)1 
die Praxis des französischen Eisenbahnun­
ternehmens SNCF Connect, seine Kunden 
beim Onlineerwerb von Fahrscheinen 
systematisch zu verpflichten, ihre Anrede 
(„Herr“ oder „Frau“) anzugeben. Seiner 
Ansicht nach verstößt diese Verpflichtung 
gegen die Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO), insbesondere im Hinblick auf 
den Grundsatz der Datenminimierung, da 
die Anrede, die einer Geschlechtsidentität 
entspreche, keine für den Erwerb eines 
Fahrscheins erforderliche Angabe sein 
dürfte. 2021 wies die CNIL diese Besch­
werde mit der Begründung zurück, dass 

diese Praxis keinen Verstoß gegen die 
DSGVO darstelle.

Mousse war mit diesem Bescheid nicht 
einverstanden und wandte sich an den 
französischen Staatsrat, um ihn für nichtig 
erklären zu lassen. Der Staatsrat fragt den 
EuGH insbesondere, ob die Erhebung von 
Daten hinsichtlich der Anrede der Kunden, 
die auf die Angaben „Herr“ oder „Frau“ 
beschränkt ist, als rechtmäßig und insbeson­
dere mit dem Grundsatz der Datenminimier­
ung vereinbar eingestuft werden kann, 
wenn diese Erhebung darauf abzielt, eine 
personalisierte geschäftliche Kommunika­
tion mit diesen Kunden in Übereinstim­
mung mit der allgemeinen Verkehrssitte in 
diesem Bereich zu ermöglichen.

Neutrale Anrede möglich

Der EuGH weist darauf hin, dass nach dem 
Grundsatz der Datenminimierung, mit dem 
der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zum 
Ausdruck gebracht wird, die erhobenen 
Daten dem Zweck angemessen und erheb­
lich sowie auf das für die Zwecke der Ver­
arbeitung notwendige Maß beschränkt sein 
müssen. Die DSGVO enthält eine erschöpf­
ende und abschließende Liste der Fälle, in 
denen eine Verarbeitung personenbezoge­
ner Daten als rechtmäßig angesehen wer­
den kann: Dies ist insbesondere dann der 
Fall, wenn die Verarbeitung erstens für die 
Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertrags­
partei die betroffene Person ist, oder zwei­
tens zur Wahrung der berechtigten Interes­
sen des Verantwortlichen dieser Verarbeit­
ung oder eines Dritten erforderlich ist.

Was den ersten dieser beiden Rechtfertig­
ungsgründe anbelangt, muss die Verarbei­
tung von Daten für die ordnungsgemäße 
Erfüllung des Vertrags objektiv unerlässlich 
sein, damit sie für die Erfüllung eines Ver­
trags als erforderlich angesehen werden 

Auch Angehörige schützen

Im Tatbestand der Verhetzung (§ 283 StGB) 
(Aufforderung zur Gewalt, Aufstacheln zum 
Hass) sind Einschränkungen zu streichen, 
die die Wirksamkeit der Strafverfolgung 
behindern. So reicht derzeit öffentliche 
Begehung (§ 69 StGB: ab etwa 10 Personen), 
nicht. Es muss eine besonders große Öffent­
lichkeit sein (§ 283 Abs 1 StGB „viele Men­
schen“: ab etwa 30 Personen). Und es sollte, 
anders als derzeit, auch Verhetzung verfolgt 
werden, die sich nicht gegen Mitglieder 
einer Minderheit richtet sondern gegen 
deren Angehörige, Freunde und Unter­
stützer, zum Beispiel gegen Kinder, Eltern 
oder Freunde von LGBTI-Personen. Diese 
sind bisher nicht geschützt. Schließlich gibt 
es Fälle von Verhetzung und Hasskrimi­
nalität, in denen die Opfer unbekannt, 

abwesend oder auch verstorben sind. In 
solchen Fällen sollten etablierte Organisa­
tionen, die die Interessen der betroffenen 
Bevölkerungsgruppe vertreten, sich am 
Verfahren beteiligen und die Opferrechte 
geltend machen können. Und es sollte der 
Rechtsschutzbeauftragte involviert werden 
(Verständigung von einer Einstellung, 
Recht auf einen Fortführungsantrag an das 
Gericht).

Opfern von Hass-, Gewalt- und Sexual­
delikten bezahlt die Republik übrigens 
bereits jetzt einen kostenlosen Anwalt und 
eine kostenlose psychosoziale Begleitung 
im Strafverfahren gegen die Täter (von der 
Anzeige an). Unabhängig von Einkommen 
oder Vermögen. Das Rechtskomitee 
LAMBDA (RKL) hilft: https://www.
rklambda.at/services/rechtsberatung.  
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kann. In diesem Zusammenhang er­
scheint eine Personalisierung der 
geschäftlichen Kommunikation, die auf 
einer anhand der Anrede des Kunden 
angenommenen Geschlechtsidentität 
beruht, nicht objektiv unerlässlich, um 
die ordnungsgemäße Erfüllung eines 
Schienentransportvertrags zu ermög­
lichen. Das Eisenbahnunternehmen 
könnte sich nämlich – sei es nur für 
jene Kunden, die ihre Anrede nicht 
angeben möchten, sei es generell –  für 
eine Kommunikation entscheiden, die 
auf allgemeinen und inklusiven Höf­
lichkeitsformeln beruht, die in keinem 
Zusammenhang mit der angenomme­
nen Geschlechtsidentität der Kunden 
stehen, was eine praktikable und wen­
iger einschneidende Lösung wäre. 

Anderes gilt bei Schlafwagenabteilen

In Bezug auf den zweiten Rechtfertig­
ungsgrund stellt der Gerichtshof unter 
Hinweis auf seine einschlägige stän­
dige Rechtsprechung klar, dass die 
Verarbeitung von Daten hinsichtlich 
der Anrede der Kunden eines Trans­
portunternehmens, die darauf abzielt, 
die geschäftliche Kommunikation 

aufgrund ihrer Geschlechtsidentität zu 
personalisieren, nicht als erforderlich 
angesehen werden kann, wenn erstens 
diesen Kunden bei der Erhebung die­
ser Daten nicht das verfolgte berech­
tigte Interesse mitgeteilt wurde, oder 
zweitens die Verarbeitung nicht inner­
halb der Grenzen dessen erfolgt, was 
zur Verwirklichung dieses berechtig­
ten Interesses unbedingt notwendig 
ist, oder drittens in Anbetracht aller 
relevanten Umstände die Grundrechte 
und Grundfreiheiten dieser Kunden 
gegenüber diesem berechtigten Interes­
se überwiegen können, insbesondere 
wegen der Gefahr einer Diskriminier­
ung aufgrund der Geschlechtsidentität.

Zum Argument des Eisenbahnunter­
nehmens, dass es die Geschlechts­
angaben für die Zuteilung von 
geschlechtsspezifischen Abteilen in 
Nachtzügen benötige, hat der EuGH 
erwidert, dass es dafür genügt, die 
Geschlechtsangaben von jenen Passa­
gieren zu erheben, die in solchen 
Abteilen reisen. Sie auch von allen 
anderen zwingend zu verlangen, ist 
jedoch nicht notwendig und über­
schießend. 
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